
Was die große Reform 
für Anbieter bedeutet

Für Pflegeanbieter kann der „Zukunftspakt Pflege“
weitreichende Umbrüche mit sich bringen – von der

 Finanzierung bis zur Digitalisierung.

Von Roman Tillmann

A ngesichts der rasan-
ten demografi schen 
Entwicklung steht 
die Soziale Pfl ege-

versicherung (SPV) vor massiven 
ökonomischen Herausforderun-
gen. Bei konstantem Beitrags-
satz wird für das Jahr 2033 ein 
Finanzierungsdefi zit von vor-
aussichtlich rund 19 Milliarden 
Euro erwartet. Der im Entwurf 
vorliegende „Zukunftspakt Pfl e-
ge“ der Bund-Länder-Kommis-
sion zielt darauf ab, die SPV 
langfristig tragfähig aufzustellen 
und eine nachhaltige Struktur- 
und Finanzierungsreform zu ge-
währleisten. Die Reform soll auf 
mehreren Ebenen ansetzen: die 
Stabilisierung der Einnahmen 
und die wirksame Dämpfung 
der Ausgabendynamik, kombi-
niert mit einer spürbaren Ent-
lastung der Pfl egebedürftigen. 
Was aber bedeutet die Reform 
für die Anbieter von Ambulan-
ter und Stationärer Pfl ege?

Zur Stabilisierung der Ein-
nahmenseite der SPV sind eine 
Anhebung der Beitragsbemes-
sungsgrenze, die Einführung 
von Pauschalbeiträgen für ge-
ringfügig Beschäftigte, Zusatz-
beiträge für geburtenstarke Jahr-
gänge sowie ein um jährlich eine 
Milliarde Euro höherer Bundes-
zuschuss angedacht. Alle diese 
Maßnahmen führen dazu, dass 
mehr Geld für die Pfl egeleistun-
gen zur Verfügung stehen wird 
und mehr Pfl egeleistungen in 
Anspruch genommen werden 
können. Die Nachfrage wächst 
durch den demografi schen Wan-
del. Es ist also insgesamt von ei-
nem weiterhin stark wachsen-
den Markt auszugehen. Durch 
die Erhöhung der öff entlichen 
Refi nanzierung wird die Ver-
lässlichkeit für alle Marktteil-
nehmer gestärkt und natürlich 
auch die in der Reform geplan-
te Entlastung der Pfl egebedürf-
tigen gegenfi nanziert.

Der zweite Ansatz der Re-
form ist die Dämpfung der Aus-
gabendynamik durch Prävention 
und Effi  zienz. Die Verzögerung 
des Eintritts der Pfl egebedürf-
tigkeit und die Vermeidung der 
im Vergleich teureren Stationä-
ren Pfl ege zieht sich durch alle 
vergangenen Gesetzesreformen 
und ist auch im Zukunftspakt 

Pfl ege ein übergeordnetes Ziel. 
Erreicht werden soll dies durch 
Maßnahmen zur Früherken-
nung und eine Stärkung der re-
habilitativen Pfl ege. Auch der 
Zugang zum System der Pfl e-
geversicherung durch eine An-
passung der Begutachtungssys-
tematik soll verändert werden, 
um Leistungen stärker auf tat-
sächlich Bedürftige zu konzen-
trieren und Fehlanreize zu re-
duzieren.

Der demografische Wan-
del wird vermutlich dazu füh-
ren, dass der Pfl egemarkt insge-
samt trotz dieser Maßnahmen 
zur Ausgabendämpfung weiter 
wächst. Die Ambulante Pfl ege 
profi tiert von diesen Maßnah-
men stärker. Zudem können 
neue Dienstleistungsangebo-
te für Pfl egedienste entstehen, 
z. B. für rehabilitative Pfl ege, 
zur Früherkennung von Risi-
kofaktoren und Durchführung 
von Ü60+-Check-ups oder für 
die Durchführung der präventi-
onsorientierten Begleitung und 
Unterstützung in den ersten 
Monaten des Pfl egegeldbezugs.

Die dritte Säule des Zu-
kunftspakts soll die seit vielen 
Jahren diskutierte finanzielle 
Entlastung der Pfl egebedürfti-
gen mit sich bringen. Hier steht 
die stationäre Pfl ege im Fokus. 
Im Zukunftspakt sind zwei Va-
rianten beschrieben: Der Sockel-
Spitze-Tausch, bei dem die Pfl e-
gebedürftigen unabhängig der 
tatsächlichen Kosten nur noch 
einen Eigenanteil von 1.000 bis 
1.200 Euro für pfl egebedingte 
Aufwendungen zahlen.

Alternativ wird eine jährliche 
Anpassung der Leistungsbeträge 
der Pfl egekasse vorgeschlagen, 
um der schleichenden Entwer-
tung der Leistungen entgegen-
zuwirken und den Eigenanteil 
zu begrenzen. Weitere Entlas-

tung erfahren Pfl egebedürftige 
durch Finanzierung der bisher 
von ihnen getragenen Ausbil-
dungskosten aus Steuermitteln, 
vollständige Übernahme der me-
dizinischen Behandlungspfl ege 
in der Stationären Pfl ege durch 
die Krankenversicherung sowie 
einer pauschalen Beteiligung der 
Länder mit 200 Euro pro Mo-
nat an den Wohnkosten statio-
när Pfl egebedürftiger. Alle diese 
Maßnahmen führen dazu, dass 
die Stationäre Pfl ege wieder für 
mehr Menschen bezahlbar wird 
und weniger Bewohner in die 
Sozialhilfe rutschen.

Auch die Dauerthemen Per-
sonal, Effi  zienz und Digitalisie-
rung werden im Zukunftspakt 
aufgegriff en: Den vollstationä-
ren Pfl egeeinrichtungen soll 
mehr Flexibilität beim Perso-
naleinsatz eingeräumt werden. 
Mittelfristig sollen doppelte 
Regelungen zwischen Landes-
Heimrecht (Fachkraftquote) 
und sozialrechtlicher Vorgabe 
(Mindestpersonalausstattung) 
zugunsten der sozialrechtlichen 
Vorgaben entfallen.

Die Ermittlung des regio-
nal üblichen Entlohnungsni-
veaus soll bis Ende 2026 deut-
lich vereinfacht werden. Zudem 
sollen bis 2028 Maßnahmen zur 
Vereinfachung des gegenwärti-
gen Systems der Vergütung von 
Pfl egeleistungen analysiert und 
geprüft werden, auch um An-
reize für mehr Innovation und 
Qualität zu setzen. Der Einsatz 
von KI, insbesondere in der Pfl e-
gedokumentation und zur Be-
kämpfung von Fehlverhalten, 
soll vorangetrieben werden. Die 
Prüfung von Refi nanzierungs-
möglichkeiten bei Investitionen 
in digitale Lösungen bietet An-
bietern die Chance, Modernisie-
rungskosten abzudecken.

Der Zukunftspakt Pf lege 
ist also nicht nur eine Finan-
zierungsreform der SPV, son-
dern greift weitreichend in die 
Strukturen der Pfl egeversorgung 
ein. Es bleibt zu hoff en, dass die 
Maßnahmen zur Steigerung der 
Einnahmen und Begrenzung 
der Ausgaben das Rennen ge-
gen den demografi schen Wan-
del gewinnen werden.

Der Autor ist Diplom-Kaufmann 
und Partner der rosenbaum na-
gy unternehmensberatung GmbH.

 Pfl egekammer plant Mitgliederbefragung
Eine Befragung soll klären, wie die Zukunft in Rheinland-Pfalz aussehen könnte.

Die Pfl egekammer Rheinland-
Pfalz will im Jahr 2026 ihre Mit-
glieder umfassend befragen. Das 
Land und die Kammer hätten 
diese Vereinbarung getroff en, 
teilte Gesundheitsminister Cle-

mens Hoch (SPD) mit. Hinter-
grund ist die wachsende Kritik 
an der Arbeit der Kammer, die 
2016 als bundesweite Vorreiter-
einrichtung gegründet wurde. 
Besonders umstritten ist die ver-

pfl ichtende Mitgliedschaft in der 
Kammer, die mit Beitragszah-
lungen verbunden ist. Eine Än-
derung an diesem Prinzip wird 
es nach Aussage von Hoch je-
doch nicht geben. (dpa)

 Gute Ansätze, aber kein
Aufbruch aus dem System

Der Entwurf der Beschlussvorlage von BMG und BLAG zur Reform des SGB XI enthält 
viele richtige, aber auch einige problematische Ansätze. Positiv hervorzuheben sind die 
geplanten ambulanten Versorgungsteams, der Pfl egenotdienst und die bessere fi nanziel-
le Absicherung häuslicher Pfl ege. Diese Schritte stärken die häusliche und gemeindena-
he Pfl ege spürbar. Entscheidend ist aber, dass Trägerschaften kommunal oder durch die 
Freie Wohlfahrtspfl ege organisiert werden – Pfl egekassen sind hier die falschen Akteure. 
Subsidiarität bleibt das zentrale Prinzip, wenn Synergien vor Ort genutzt werden sollen.
Richtig ist auch die Flexibilisierung ambulanter Leistungen hin zu bedarfsgerechter Un-
terstützung sowie die Förderung niedrigschwelliger Tages- und Nachtpfl ege. Kritisch 

zu sehen ist dagegen der Vorschlag, dass Pfl egekassen oder Kommunen eigene Einrich-
tungen betreiben dürfen. Das löst keinen Fachkräftemangel und führt zu neuen Inter-
essenkonfl ikten. Mehr Betreiber schaff en keine Zukunftsfähigkeit, wenn das System an 
seine Grenzen stößt. Notwendig ist eine echte Reform – nicht nur die Anpassung ein-
zelner Paragrafen.
Die Überwindung der Sektorengrenzen zwischen ambulanter und stationärer Pfl ege wäre 
der eigentliche Hebel für Effi  zienz, Qualität und faire Eigenanteile. Eine „ergebnisoff e-
ne Prüfung“ reicht dafür nicht; hier braucht es Mut zu klaren Entscheidungen. Ebenfalls 
zu kurz greift die angekündigte Flexibilisierung beim Personaleinsatz: Ohne die Bereit-
schaft, Personalbemessungen grundsätzlich zu überdenken, bleibt sie reines Schlagwort. 
Digitalisierung und KI können unterstützen, entfalten ihr Potenzial aber nur im Rah-
men einer grundlegenden Strukturreform.
Die Begrenzung der Eigenanteile, die Stärkung der Einnahmeseite und die Übernahme 
von Ausbildungskosten oder medizinischer Behandlungspfl ege sind wichtige Schritte. 
Doch ohne eine echte, sektorübergreifende Reform wird die Pfl egeversicherung weiter 
im alten System gefangen bleiben. Zukunftsfähigkeit entsteht nur durch den Mut, die 
Grenzen von gestern zu überwinden.

 Siehe Beitrag „Was die große Reform für Anbieter bedeutet“ auf Seite 4.

KOMMENTAR

Führung ist kein Titel – sie ist eine Haltung
Zwei Tage „New Care – New Leadership“ in Berlin haben mir erneut gezeigt, wie viel 
Kraft in echter Begegnung steckt. Wenn Führungskräfte sich trauen, über Zweifel, Feh-
ler und Mut zu sprechen, entsteht etwas, das in der Pfl ege selten genug Raum bekommt: 
ehrlicher Austausch auf Augenhöhe. Moderne Führung heißt heute nicht, alles zu wis-
sen, sondern zuzuhören, zu verstehen und gemeinsam Antworten zu entwickeln. Es geht 
längst nicht mehr darum, Strukturen zu verwalten, sondern Orientierung zu geben, wo 
Komplexität wächst.
Mich beeindruckt, wie sehr viele bereit sind, Kon trol le gegen Vertrauen einzutauschen. 
Denn Führung in der Altenhilfe bedeutet heute, Menschen in Veränderung zu beglei-
ten – nicht sie hineinzuzwingen. Wer führt, braucht die Fähigkeit, Unsicherheit aus-
zuhalten und Sinn zu stiften. Wenn 50 Führungskräfte in einem Raum sitzen und sich 
off en gegenseitig inspirieren, dann spüre ich: Diese Branche kann Wandel. Und sie hat 
Führungskräfte, die ihn leben wollen – mit Haltung, Herz und gegenseitiger Stärke.
Ich bin überzeugt: Zukunft entsteht nicht durch Vorgaben, sondern durch Verbindung. 
Genau diese Verbindung haben wir in Berlin erlebt und sie wirkt weit über diese zwei 
Tage hinaus.

 Siehe Beitrag „New Care – New Leadership 2025: Wenn Führung zur Haltung wird“ auf Seite 7.

Der Zukunfts-
pakt Pflege 
greift weit-

reichend in die 
Strukturen der 
Pflegeversor-

gung ein.

Politik muss bei der Pflege 
„out of the box“ denken, um 

die Zukunft zu gestalten.
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